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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1484/75 DER KOMMISSION
vom 10 . Juni 1975

zur Änderung der Verordnung Nr. 467/67/EWG hinsichtlich der Bearbeitungs
kosten und des Wertes der Nebenprodukte für die einzelnen Reisverarbeitungs

stufen

(2) Die Bearbeitungskosten , die bei der Umrech
nung von geschältem Reis auf vollständig geschlif
fenen Reis zu berücksichtigen sind, betragen 2,395
Rechnungseinheiten je 100 kg geschälten Reis .

(3) Die Bearbeitungskosten für die Umrech
nung von halbgeschliffenem auf vollständig ge
schliffenen Reis werden nicht berücksichtigt."

Artikel 2

Artikel 3 der Verordnung Nr. 467/67/EWG erhält fol
gende Fassung :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung Nr. 359/67/EWG des Ra
tes vom 25 . Juli 1967 über die gemeinsame Marktorga
nisation für Reis ( ! ), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 476/75 (2 ), insbesondere auf Arti
kel 19 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
In Artikel 2 der Verordnung Nr. 467/67/EWG der
Kommission vom 21 . August 1967 über die Festset
zung der Umrechnungssätze für die Verarbeitungsstu
fen von Reis sowie über die Festsetzung der Bearbei
tungskosten und des Wertes der Nebenprodukte (3 ),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
1 808 /74 (4), sind die Bearbeitungskosten und in Arti
kel 3 ist der Wert der Nebenprodukte für die einzel
nen Reisverarbeitungsstufen festgesetzt . Wegen des all
gemeinen Anstiegs der Preise und ihrer Bestandteile
haben sich die Bearbeitungskosten und der Wert der
Nebenprodukte erhöht . Es ist angezeigt , schon jetzt
die Bearbeitungskosten und den Wert der Nebenpro
dukte in einer für die gesamte Gemeinschaft repräsen
tativen Höhe festzusetzen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

„( 1 ) Der Wert der Nebenprodukte bei der Verar
beitung von Paddy-Reis zu geschältem Reis wird
als gleich Null angesehen .

(2) Der Wert der Nebenprodukte bei der Verar
beitung von geschältem Reis zu vollständig ge
schliffenem Reis ist gleich :
a) 2,40 Rechnungseinheiten je 100 kg geschälten
Rundkornreis ;

b) 3,50 Rechnungseinheiten je 100 kg geschälten
Langkornreis .

(3) Der Wert der Nebenprodukte bei der Verar
beitung von halbgeschliffenem Reis zu vollständig
geschliffenem Reis ist gleich :
a) 0,70 Rechnungseinheiten je 100 kg halbg^schlif
fenen Rundkornreis ;

b) 0,90 Rechnungseinheiten je 100 kg halbge
schliffenen Langkornreis ."

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Ge
meinschaften in Kraft . Sie ist ab 1 . September 1975
anwendbar .

Artikel 2 der Verordnung Nr. 467/67/EWG erhält fol
gende Fassung :

„( 1 ) Die Bearbeitungskosten , die bei der Um
rechnung von Paddy-Reis auf geschälten Reis zu
berücksichtigen sind , betragen 2,395 Rechnungs
einheiten je 100 kg Paddy-Reis .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 10 . Juni 1975
Für die Kommission

P.J. LARDINOIS
Mitglied der Kommission
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